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Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widerspre-
chen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist und er dies dem Versorger nachweist. Der 
Versorger wird bei einem berechtigten Widerspruch für eine eigene Ablesung kein 
gesondertes Entgelt verlangen. Liegt kein berechtigter Widerspruch des Kunden 
vor, kann der Versorger für eine selbst vorgenommene oder an einen Dritten 
beauftragte Messung vom Kunden Erstattung der tatsächlich beim Versorger an-
gefallenen Kosten für die Ersatzablesung verlangen oder dem Kunden hierfür eine 
Kostenpauschale nach dem jeweils aktuellen Preisblatt des Versorgers berechnen, 
die sich an vergleichbaren Fällen auszurichten hat und angemessen sein muss.  

2.3 Wenn der Messstellenbetreiber, der Messdienstleister oder der Versorger das 
Grundstück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten können, 
darf der Versorger den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem 
Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichti-
gung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde seiner Pflicht 
zur Selbstablesung nicht oder verspätet nachkommt.
3. Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Messdienstleisters, des Netzbetreibers oder des 
Versorgers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies 
zur Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen 
nach Abschnitt II Ziffer 2. erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den 
jeweiligen Kunden oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie wird minde-
stens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen, wobei mindestens ein Ersatztermin an-
geboten wird. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen ungehindert 
zugänglich sind. Von Unternehmern im Sinne von § 14 BGB ist während der Geschäftszeiten 
jederzeit nach vorheriger Ankündigung von einem Tag Zutritt zu gewähren.

4. Vertragsstrafe
4.1 Verbraucht ein Kunde Strom unter Umgehung, Beeinflussung, vor Anbringung der Mes-
seinrichtungen oder nach Unterbrechung der Stromlieferung, so ist der Versorger berechtigt, 
vom Kunden eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach den für den Kunden 
geltenden Preisen des Versorgers zu berechnen.
4.2 Eine Vertragsstrafe kann vom Versorger auch dann vom Kunden verlangt werden, wenn 
der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung 
erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, 
den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen zusätz-
lich zu bezahlen gehabt hätte. Sie wird längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten 
verlangt.
4.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht fest-
zustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung von Ziffer 4.1 und 4.2 für 
einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

III Abrechnung der Stromlieferung
1. Abrechnung
1.1 Der Stromverbrauch wird - sofern nichts anderes vereinbart ist - nach den Maßgaben von 
§ 40 EnWG abgerechnet.
1.2 Macht der Kunde von seinem Recht nach § 40 Abs. 3 Satz 2 EnWG Gebrauch und 
verlangt er eine monatliche, viertel- oder halbjährliche Abrechnung, ist er verpflichtet, solche 
unterjährigen Abrechnungen nach dem jeweils geltenden Preisblatt des Versorgers an den 
Versorger gesondert zu vergüten.
1.3 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, 
so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. Jahreszeit-
liche Verbrauchsschwankungen können auf der Grundlage der für vergleichbare Kunden 
maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt bei 
Änderungen des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze oder bei sonstigen 
Preisänderungen nach Abschnitt V.
1.4 Erfolgt bei Lieferung oder Bezug aus dem Mittelspannungsnetz die Ermittlung der 
Zählwerte auf der Niederspannungsseite der Station, werden die Messwerte (Leistung und 
Arbeit) zum Ausgleich der Transformationsverluste um 3% erhöht. Diese erhöhten Mess-
werte werden der Abrechnung zugrunde gelegt.
2. Abschlagszahlungen
2.1 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Versorger auf 
der Grundlage des nach der letzten Abrechnung verbrauchten Stroms für die Zukunft 
Abschlagszahlungen verlangen. Diese sind anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung 
entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine sol-
che Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde in Textform glaubhaft, dass sein 
Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies vom Versorger angemessen zu berücksichtigen.
2.2 Macht der Versorger von seinem Recht Gebrauch, vom Kunden Abschlagszahlungen zu 
verlangen, so hat der Kunde die Abschlagszahlungen in der vom Versorger festgelegten Höhe 
und zu den vom Versorger hierzu bestimmten Terminen zu bezahlen.
2.3 Ändern sich die Preise für die Belieferung des Kunden durch den Versorger, so können 
die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung vom Versorger entsprechend angepasst werden.
2.4 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, 
so wird der übersteigende Betrag unverzüglich vom Versorger an den Kunden erstattet, 
spätestens wird er mit der nächsten Abschlagsforderung zugunsten des Kunden verrechnet. 
Nach Beendigung des Stromliefervertrages werden vom Versorger zu viel gezahlte Abschläge 

unverzüglich erstattet.
3. Vorauszahlungen
3.1 Der Versorger ist berechtigt, für den Stromverbrauch eines Abrechnungszeitraums Voraus-
zahlungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Bei Verlangen einer Vorauszahlung wird der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher 
Form unterrichtet.
3.2 Die Annahme, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, ist insbesondere gegeben bei
	 -	 zweimaliger unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung, 
	 -	� zweimal erfolgter und berechtigter Mahnung durch den Versorger im laufenden 

Vertragsverhältnis,
	 -	� bei Zahlungsrückständen aus einem vorhergehenden Lieferverhältnis zum Versorger, 

oder
	 -	� nach einer Versorgungsunterbrechung wegen Nichtzahlung fälliger Beträge für die 

Unterbrechung der Versorgung und deren Wiederherstellung
3.3 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungs-
zeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
in Textform glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt der 
Versorger Abschlagszahlungen, so wird er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen 
verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
3.4 Ist ein Fall nach Ziffer 3.2 gegeben und verlangt der Versorger berechtigterweise Voraus-
zahlungen, so entfällt die Verpflichtung des Kunden zur Leistung von Vorauszahlungen erst, 
wenn der Kunde sämtliche Rückstände einschließlich gesetzlicher Zinsen vollständig gezahlt 
hat und seine laufenden Zahlungsverpflichtungen für einen Zeitraum von 12 aufeinander 
folgenden Monaten in voller Höhe und pünktlich erfüllt.
3.5 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Versorger beim Kunden einen Bargeld- 
oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme errichten. In diesem 
Fall ist der Versorger berechtigt, die hierfür anfallenden Kosten dem Kunden gesondert nach 
tatsächlichem Anfall oder nach einer Pauschale zu berechnen. 
4. Sicherheitsleistung
4.1 Der Versorger kann in begründeten Fällen vom Kunden eine angemessene Sicherheit 
verlangen. Die Anforderung zur Sicherheitsleistung wird vom Versorger gegenüber dem 
Kunden schriftlich begründet. Die Sicherheit ist innerhalb von zehn Werktagen, gerechnet ab 
dem Eingang der Aufforderung hierzu beim Kunden, vorbehaltlos und uneingeschränkt an 
den Versorger zu leisten.
4.2 Ein begründeter Fall liegt insbesondere dann vor, wenn 
a) sich der Kunde mit einer Zahlung trotz der ersten Mahnung, in der ein Zahlungsziel von 
mindestens 14 Tagen gesetzt sein muss, weiter in Verzug befindet, 
b) der Kunde zu Vorauszahlungen nach Abschnitt III Ziffer 3. nicht bereit oder in der Lage ist,
c) gegen den Kunden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geldforderungen (§§ 803 bis 
882 a ZPO) bevorstehen oder eingeleitet sind,
d) ein nicht offensichtlich unbegründeter Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Kunden vorliegt, oder
e) der Kunde die aufgrund einer über ihn eingeholten Auskunft einer allgemeinen im Ge-
schäftsleben anerkannten Auskunftei begründete Besorgnis, dass er den Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag nicht mehr nachkommen wird, innerhalb einer Frist von 14 Tagen nicht durch 
einen geeigneten schriftlichen Nachweis seiner Bonität in für den Versorger überprüfbarer 
Form entkräften kann; die eingeholte Auskunft und die Daten, auf denen die begründete 
Besorgnis beruhen, werden dem Kunden vom Versorger mit der Anforderung der Sicherheits-
leistung vollständig offen gelegt.
4.3 Als angemessen gilt eine Sicherheitsleistung, wenn sie den zweifachen voraussichtlichen 
monatlichen Entgelten, die der Kunde nach diesem Vertrag an den Versorger zu zahlen hat, 
entspricht.
4.4 Soweit der Versorger eine Sicherheitsleistung verlangt, kann diese vom Kunden auch in 
Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft nach deutschem Recht eines EU-Geldinsti-
tuts mit Verzicht auf die Einrede der Vorausklage und mit der Verpflichtung zur Zahlung auf 
erstes Anfordern erbracht werden.
4.5 Kommt der Kunde einem schriftlich begründeten und berechtigten Verlangen des Ver-
sorgers nach Sicherheitsleistung nicht binnen 10 Werktagen nach Eingang der Aufforderung 
beim Kunden nach, so kann der Versorger die Anschlussnutzung des Kunden zur Entnahme 
von Strom ohne weitere Ankündigung sofort durch den Netzbetreiber unterbrechen lassen, 
bis die Sicherheit sowie die Kosten für die Unterbrechung und Wiederherstellung der An-
schlussnutzung vom Kunden in voller Höhe an den Versorger gestellt ist.
4.6 Der Kunde ist berechtigt, die Sicherheitsleistung durch monatliche Vorauszahlung in Höhe 
der voraussichtlich im folgenden Monat auf der Grundlage dieses Vertrages anfallenden 
Entgelte abzuwenden. Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung verrechnet.
4.7 Barsicherheiten werden nach dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst.
4.8 Der Versorger kann eine geleistete Sicherheit in Anspruch nehmen, wenn er nach Ver-
zugseintritt eine Zahlungserinnerung ausgesprochen hat und die mit der Zahlungserinnerung 
gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist.
5. Rechnungen und Abschläge
5.1 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge werden vom Versorger einfach und ver-
ständlich gestaltet. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren werden vom 
Versorger vollständig und in allgemein verständlicher Form in der Rechnung ausgewiesen.
5.2 Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch wird vom Versorger der Verbrauch des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums angegeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene 
Änderungen der Preise und Bedingungen wird der Versorger hinweisen.



6. Zahlung und Verzug
6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Versorger in der Rechnung angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung beim 
Kunden, fällig. Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen den 
Kunden gegenüber dem Versorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung 
nur, wenn die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht. Gleiches gilt, so-
fern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt 
so hoch ist wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum, der Kunde 
eine Nachprüfung der Messeinrichtung vom Messstellenbetreiber verlangt und solange durch 
die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist.
6.2 Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise zu erfüllen durch
a) Lastschriftverkehr
b) Überweisung
c) Dauerauftrag
d) Einzugsermächtigung/SEPA-Basislastschriftverfahren
e) Bareinzahlung am Sitz des Versorgers
6.3 Rechnungen und sonstige Zahlungsverpflichtungen hat der Kunde an den Versorger ko-
stenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Zahlungserfüllung ist der Zahlungsein-
gang beim Versorger.
6.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Versorger, wenn er erneut zur Zahlung auffor-
dert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen 
Kosten dem Kunden auch pauschal berechnen. 
6.5 Der Kunde ist verpflichtet, Bankkosten für ungedeckte Schecks (Rückscheck) und Rücklast-
schriften, die dem Versorger entstehen, diesem zu erstatten. Darüber hinaus ist der Versorger 
berechtigt, seinen diesbezüglichen Aufwand dem Kunden pauschal zu berechnen.
6.6 Gegen Ansprüche des Versorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.
7. Berechnungsfehler
7.1 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtung eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen 
oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist eine Überzah-
lung vom Versorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht 
an, so ermittelt der Lieferant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung des Fehlers 
nachfolgenden Zeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung, wobei 
die tatsächlichen Verhältnisse angemessen zu berücksichtigen sind. Bei Berechnungsfehlern 
aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstel-
lenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nachberech-
nung zu Grunde zu legen.
7.2 Ansprüche nach Ziffer 7.1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Able-
sezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeit‑ 
raum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt.

IV Unterbrechung und Beendigung des Stromlieferungsverhältnisses
1. Unterbrechung der Stromlieferung
1.1 Der Versorger ist berechtigt, die Stromlieferung fristlos durch den Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde diesen ASL schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.
1.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsver-
pflichtung oder Nichtleistung einer Sicherheit trotz Mahnung, ist der Versorger berechtigt, 
die Versorgung vier Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zustän-
digen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 NAV mit der Unterbrechung der Stromlieferung zu 
beauftragen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass die Folgen der Unterbrechung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde glaubhaft nach § 
294 ZPO in Textform darlegt, dass hinreichende Aussichten darauf bestehen, dass er seinen 
Verpflichtungen zukünftig wieder uneingeschränkt nachkommen wird. Der Versorger kann 
mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Stromlieferung androhen, sofern diese nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.
1.3 Ist der Kunde trotz ordnungsgemäßer Termins- und Ersatzterminsankündigung für die 
Unterbrechung nicht angetroffen worden und konnten deshalb die zur Unterbrechung 
erforderlichen Maßnahmen nicht durchgeführt werden, oder scheitert die Unterbrechung 
aus einem anderen Grund, den der Kunde zu verantworten hat, kann der Versorger die ihm 
hierdurch zusätzlich entstandenen Kosten unter Beachtung vergleichbarer Fälle und unter 
Beachtung von § 315 BGB pauschal berechnen. 
1.4 Der Versorger hat die Strombelieferung des Kunden unverzüglich durch den Netzbetrei-
ber wiederherstellen zu lassen, sobald die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und 
der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung der Strombelieferung dem 
Versorger ersetzt hat. Die Kosten können für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet 
werden.
2. Form und Inhalt einer Kündigung
2.1 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Kunde hat bei einer von ihm gegenüber dem 
Versorger ausgesprochenen Kündigung in der Kündigungserklärung mindestens folgende 
Angaben gegenüber dem Versorger zu machen:
a) 	 Kunden- und Verbrauchsstellennummer
b) 	 Zählernummer
Bei einem Umzug hat der Kunde zusätzlich noch folgende Angaben gegenüber dem Versorger 
zu machen:
c) 	 Datum des Auszuges 
d)	 Zählerstand am Tag des Auszuges

e) 	 Name und Adresse des Eigentümers/Vermieters der bisherigen Entnahmestelle
f)	 neue Rechnungsanschrift des Kunden für die Schlussrechnung
2.2	 Unterlässt der Kunde bei der Kündigung schuldhaft die Angaben nach Ziffer 2.1 ins-
gesamt oder sind diese falsch oder unvollständig, hat der Kunde die dem Versorger hierdurch 
entstehenden Kosten diesem vollständig zu erstatten, insbesondere auch Kosten, die dem 
Versorger durch Dritte zur Ermittlung dieser Angaben berechnet werden. Der Versorger ist 
berechtigt, solche Kosten, sofern es sich nicht um Drittkosten handelt, den Kunden pauschal 
und unter Berücksichtigung vergleichbarer Fälle zu berechnen.
2.3 Der Versorger wird keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des Vertrages, 
insbesondere wegen eines Wechsels des Versorgers verlangen.
3. Fristlose Kündigung
3.1 Der Versorger ist in den Fällen von Abschnitt IV Ziffer 1.1 berechtigt, das Vertragsverhält-
nis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Stromlieferung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Abschnitt IV Ziffer 1.2 ist 
der Versorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht 
wurde. Abschnitt IV Ziffer 1.2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
3.2 Bei einer fristlosen Kündigung gelten Ziffern 2.2 Satz 2 und Ziffer 2.3 entsprechend.

V Entgelte und Preise sowie Ersatzversorgung
1. Entgelte und Preise
1.1 Die Höhe der jeweiligen Entgelte für die Leistungen des Versorgers gegenüber dem 
Kunden ergibt sich aus dem jeweils geltenden Preisblatt des Versorgers. Für im Preisblatt 
nicht aufgeführte Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder dessen mutmaßlichen Interesse 
vom Versorger erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine 
Vergütung zu erwarten sind, kann der Versorger die Höhe der Entgelte nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) bestimmen.
1.2 In den Preisen für die Stromlieferung sind die Entgelte für den gelieferten Strom als solches 
(Beschaffungs- und Vertriebskosten), die an Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden zu 
entrichtenden Netzentgelte (sofern der Kunde nicht selbst Netznutzer ist), die Messeinrich-
tung(en) sowie die Messung (wenn nicht ein Dritter nach der MessZV insofern vom Kunden 
beauftragt ist und diese Leistungen gesondert mit dem Kunden abrechnet), die Abrechnung, 
die gesetzliche Strom- und Umsatzsteuer, die KWK-G-Belastung, die EEG-Umlage, die Umlage 
nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-Umlage nach § 17 f EnWG, die Umlage nach der 
AbLaV und die Konzessionsabgabe enthalten. Daneben schuldet der Kunde dem Versorger den 
Grundpreis. Der Versorger ist berechtigt, einzelne Preisbestandteile auch gesondert mit dem 
Kunden abzurechnen.
1.3 Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung oder Steuereinrichtung oder wird eine solche 
ausgewechselt und werden dem Versorger dafür vom Messstellenbetreiber neue oder andere 
Entgelte in Rechnung gestellt wie bisher, so kann der Versorger insofern bei ihm anfallende 
Mehrkosten an den Kunden mit dem entsprechenden Centbetrag/kWh weitergaben, im Fall 
einer entsprechenden Entgeltsenkung ist er dazu verpflichtet zu dem Zeitpunkt, zu dem bei 
ihm die Senkung wirksam wird. 
2. Ersatzversorgung 
2.1 Sofern der Kunde über das Energieversorgungsnetz Strom bezieht, ohne dass dieser Bezug 
einer Lieferung oder einem bestimmten Vertrag zugeordnet werden kann, gilt der vom Kunden 
aus dem Energieversorgungsnetz entnommene Strom als von dem Versorger geliefert, wenn 
dieser nach § 36 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflichtet ist (Ersatzversorger). Dabei gelten in 
Niederspannung die hierzu vom Versorger für die Ersatzversorgung veröffentlichten Allgemei-
nen Preise, bei Mittelspannung die Preise, die der Versorger nach billigem Ermessen gemäß 
§ 315 BGB festlegt. Der Versorger kann im Rahmen von § 38 EnWG die Ersatzversorgung des 
Kunden in Niederspannung verweigern, wenn diese für den Versorger aus wirtschaftlichen 
Gründen unzumutbar ist oder eine Ausnahme nach § 37 EnWG von der Ersatzversorgung 
vorliegt, in Mittelspannung, wenn der Kunde nicht bereit ist, angemessene und vom Versorger 
nach billigem Ermessen festzusetzende Vorauszahlungen zu leisten. 
2.2 Der Versorger kann als Ersatzversorger den Stromverbrauch, der auf die erfolgte Ersatzver-
sorgung nach Ziffer 2.1 entfällt, aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den 
ermittelten anteiligen Verbrauch dem Kunden in Rechnung stellen.
2.3 Erlangt der Kunde von den Voraussetzungen für eine Ersatzversorgung nach Ziffer 2.1 
Kenntnis, hat er den Versorger hierüber unverzüglich in Textform zu informieren. Unterlässt 
er dies schuldhaft, so hat er dem Versorger den diesem hieraus entstehenden Schaden zu 
ersetzen, den der Versorger auch als Pauschale berechnen kann.
2.4 Der nach Ziffer 2.1 zu Stande gekommene Vertrag über die Ersatzversorgung des Kunden 
endet in Niederspannung, sobald die Belieferung der Entnahmestelle des Kunden wieder auf 
der Grundlage eines wirksamen Vertrages erfolgt, spätestens aber drei Monate nach Beginn 
der Ersatzversorgung, in Mittelspannung darüber hinaus bei einer Kündigung durch das 
Unternehmen mit einer Frist von zwei Wochen. Nach dem Ablauf von drei Monaten, gerechnet 
ab dem tatsächlichen Beginn der Ersatzversorgung, besteht für den Kunden generell kein 
Anspruch mehr gegen den Versorger auf eine Ersatzversorgung. 
2.5 Für die Ersatzversorgung durch den Versorger gelten die Abschnitte I, II, III, Abschnitt 
IV Ziffern 1 und 3 sowie Abschnitte  VI  entsprechend. Abschnitt II. Ziffer 2.2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Versorger den Stromverbrauch aufgrund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen kann und den anteiligen Verbrauch dem Kunden in Rechnung stellen darf. Preisände-
rungen in der Ersatzversorgung erfolgen gemäß § 38 EnWG i.V.m. der StromGVV im Rahmen 
und unter Beachtung von § 315 BGB, die der Kunde gemäß § 315 Abs. 3 BGB gerichtlich 
überprüfen lassen kann.
2.6 Der Versorger als Ersatzversorger wird dem Kunden unverzüglich nach Kenntnis von der 
Ersatzversorgung den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform 
mitteilen. Dabei wird er ebenfalls mitteilen, dass spätestens nach 3 Monaten der Ersatzversor-
gung für die Fortsetzung des Strombezuges der Abschluss eines neuen Vertrages durch den 
Kunden erforderlich ist. 



VI Sonstiges
1. Gerichtsstand
Ist der Kunde nicht Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, sondern Unternehmer i. S. v. § 14 BGB, und 
befindet sich der Ort der Energieabnahme nicht am Gerichtsort des Versorgers, ist Gerichts-
stand der Sitz des Versorgers.
2. Pauschalen
Ist der Versorger nach dem Vertrag, den ASL, dem Preisblatt oder sonstigen Vereinbarungen 
zwischen den Parteien berechtigt, anstatt von tatsächlich angefallenen Kosten oder einem 
vom Kunden beim Versorger verursachten Schaden dem Kunden eine Pauschale zu berech-
nen, darf die Pauschale die in den geregelten Fällen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Schäden oder Kosten oder die gewöhnlich eingetretene Wertminderung 
nicht. Berechnet der Versorger eine Pauschale, ist dem Kunden ausdrücklich der Nachweis 
gestattet, dass ein Schaden oder Kosten beim Versorger nicht entstanden sind oder diese 
wesentlich niedriger sind als die Pauschale.
3. Einschaltung Dritter
Der Versorger ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Vertragspflichten Dritte einzuschalten, eben-
so seine vertraglichen Ansprüche auf Dritte zu übertragen. In diesem Fall steht dem Kunden, 
der Verbraucher ist, das Recht zu, den Vertrag zu kündigen. Ist der Kunde Unternehmer, 
besteht das Kündigungsrecht nur, wenn der Wechsel wesentliche Interessen des Kunden 
beeinträchtigt.
4. Verbraucherbeschwerden und Schlichtungsstelle
4.1 Der Versorger wird Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 des BGB 
(Verbraucher), insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des 
Versorgers, die die Belieferung mit Energie sowie, wenn der Versorger auch Messstellenbe-
treiber oder Messdienstleister ist, die Messung der Energie betreffen, innerhalb einer Frist 
von vier Wochen ab Zugang beim Versorger an den Kunden beantworten. Wird der Verbrau-
cherbeschwerde durch den Versorger nicht abgeholfen, wird der Versorger dem Kunden die 
Gründe hierfür schriftlich oder elektronisch darlegen und ihn auf das Schlichtungsverfahren 
nach § 111 b EnWG hinweisen.
4.2 Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen dem Versorger und einem Verbraucher über 
die Belieferung mit Energie sowie,  wenn der Versorger auch Messstellenbetreiber oder 
Messdienstleister ist, die Messung der Energie, kann vom Verbraucher die Schlichtungsstelle 
nach Ziffer 4.4 angerufen werden, wenn der Versorger der Beschwerde im Verfahren nach 
Ziffer 4.1 nicht abgeholfen hat und ein Gerichtsverfahren über den Streitfall nicht anhängig 
ist. Ein Antrag auf Schlichtung bei der Schlichtungsstelle kann vom Kunden dort schrift-
lich, telefonisch oder auf elektronischem Weg eingebracht werden. Sofern ein Kunde eine 
Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beantragt, wird der Versorger an dem Schlichtungs-
verfahren teilnehmen. Schlichtungsverfahren sollen regelmäßig innerhalb von drei Monaten 
abgeschlossen werden. 
4.3 Sofern wegen eines Anspruchs, der vom Schlichtungsverfahren betroffen ist, ein 
Mahnverfahren eingeleitet wurde, soll der das Mahnverfahren betreibende Beteiligte auf Ver-
anlassung der Schlichtungsstelle das Ruhen des Mahnverfahrens bewirken. Auf die Verjäh-
rungshemmung einer Beschwerde gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB wird hiermit hingewiesen. 
Die Schlichtungssprüche sind für den Kunden nicht verbindlich. Das Recht der Beteiligten, die 
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt vom 
Schlichtungsverfahren unberührt.
4.4 Die Kontaktadressen für ein Schlichtungsverfahren lauten: 
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